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!!.- 215t der Beilagen zu den 5tec"graphi~l.·bt!n Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebung!iperiode . 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Z. 110502/56-Pr.2/77 Wien, 1977 08 17 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
Wie n , 1. 

1971 -DS" 2 7 
zu 1~021J 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Oipl.Ing. Dr. Leitner und Genossen 
vom 29. Juni 1977, Nr. 1302/J, betreffend Leistungen aus dem Familier.
lastenausgleichsfonds in Folge hoher Oberschüsse, beehre ich mich 
mitzuteil en: 

Zu 1): 
Für das Jahr 1977 ist auf Grund der Gebarungsentwicklung des ersten 
Halbjahres mit keinem nennenswerten Oberschuß des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu rechnen. Der Gebarungsabgang laut Bundesvoran
schlag 1977 per 532,3 Mio S wird voraussichtlich ausgeglichen werden 
können. Die hohen Leistungsverbesserungen im Familienlastenausgleich, 
wie sie seit 1970 konstant verfolgt wurden, wurden damit auch 1977 
fortgesetzt. In diesem Zeitraum von sieben Jahren wurde die Familien
beihilfe von 200 S pro Kind und Monat (2.800 S jährlich) auf 450 S 
monatlich (6.300 S jährlich) erhöht. Dies bedeutet eine Steigerung 
von 125 S. Für behinderte Kinder wurde eine Erhöhung auf das Dreifache 
der einfachen Familienbeihilfeeingeführt. Der Gesamtauf'tland für die 
Familienbeihilfen ist von 6,9 Mrd Sauf 15Mrd S gestiegen. 

Durch die Erhöhung der Geburtenbeihilfe von 1.700 Sauf 16.000 S pro 
Kind stieg der Gesamtaufwand für die Geburtenbeihilfe von 204 Mio Sauf 
1,5 Mrd S. Ab dem Schuljahr 1971/1972 gibt es auch freie Schul fahrten 
bzw. eine Schulfahrtbeihilfe. Der Aufwand pro Schüler beträgt jährlich 
1.597 S, der Gesamtaufwand wird 1977 voraussichtlich 2 Mrd S betragen. 
Seit 1970 kam es dadurch zu einer Steigerung der Gesamtausgaben des 
Familienlastenausgleiches um Ubet 13 MrdS oder 189 %. Demgegenüber 
stiegen die Gesamtausgaben in der Periode zwischen 1966 und 1970 nur 
um 1,79 Mrd S oder 33,7 %~ Auch die Ausgaben für Familienbeihilfen 
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stiegen ab 1970 mit über 8 Mrd S oder 116 % weitaus stärker als etwa 
in der Vergleichsperiode 1966 bis 1970 mit 1,8 Mrd S oder 35 %. 

Zu 2): 
Die Höhe der Zinsen, die dem Reservefonds für Familienbeihilfen für 
das Jahr 1977 gutgeschrieben werden, werden bei einem Zinsfuß von 5 % 
voraussichtlich ca. 460 Mio S betragen, wenn nicht Mittel zur Deckung 
eines Abganges des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen im Jahr 1977 
entnommen we!'"den müssen, was zur Zeit noch nicht absehbar ist. 

Zu 3 und 4): 

Die Familienbeihilfe wurde ab 1. Juli 1976 für ein Kind um 80 S und ab 
1. Jänner 1977 um weitere 30 S pro Kind erhöht. Damit wurde die Fami
lienbeihilfe z.B. für ein Kind von 340 S per 1. Jänner 1975 auf 450 S 
per 1. Jänner 1977 angehoben. Das entspricht einer Steigerung um ein 
Drittel und übertrifft damit die nominellen Prefssteigerungen irr diesem 
Zeitraum - zuzüglich jener des laufenden Jahres - beträchtlich. ·Insge
samt erhöhte sich die Familienbeihilfe für ein Kind seit 1970 durch
schnittlich im Jahr um nominell 10,7 % und real 3,7 I. Vergleichsweise 
dazu betrug die jährliche Steigerung in der Periode zwischen 1956 
und 1970 nominell nur 6 % und real nur 3 %. Von einem Kaufkraftschwung 
der Familienbeihilfe kann daher keine Rede sein. 

Oie Umstellung der steuerlichen Kinderabsetzbeträge auf Familienbei
hilfen kann aus verwaltungsökonomischen und verrechnungstechnischen 
Gründen nur zu einem Jahresanfang durchgeführt werden. Eine Vorziehung 
auf den 1. Oktober 1977 wird daher nicht in Betracht gezogen. 

Zu 5): 
Durch die von Ihnen unter Frage 4 erwähnte Novene zum Familienlasten
ausgleichsgesetz 1967 und zum Einkommensteuergesetz 1972, die die Bundes
regierung im Herbst 1977 im Parl ament einbringen wird, wird der Resel"ve
fonds "für Familienbeihilfen eine jährliche Belastung von rund 1,8 bis 
2 Mrd S zu tragen haben, um jene etwa 300.000 Familien mit rund 
600.000 Kindern, die bisher die steuerlichen Kinderabsetzbeträge nicht 
oder nicht zur Gänze in Anspruch nehmen konnten~ weil sie zu den 
Beziehern kleiner Einkommen gehören, mit allen anderen österreichischen 
Familien mit Kindern gleichzustellen. 
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Es ist möglich, daß diese Belastung in den Jahren nach 1978 noch 
etwas ansteigen wird. Es werden erst die kommenden Jahre mit voraus-
sichtlich geringeren LohnabschlUssen und damit auch weniger stark 
steigenden Einnahmen des Ausgleichsfonds zeigen g daß die Reservebil
dung einen wesentlichen Grundstein zur Sicherung der Transferleistungen 
fUr die österreichischen Familien gebildet hato 

In diesem Zusammenhang darf auch noch auf den jährlichen Einnahmenaus
fall von etwa doa Mio S durch die Erhöh~ng des Freibetrages bzw. der 
Freigrenze beim Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds fUr Familien~ 
beihilfen verwiesen werden, der die Kleinst~etriebe in besonderer 
Weise begUnstigt . 
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